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lieren die Abgeordneten ihre Mitgliedschaft im Deutschen 
Bundestag und die Listennachfolger ihre Anwartschaft, so
fern sie dieser Partei oder Teilorganisation in der Zeit zwi
schen der Antragstellung (§ 43 des Gesetzes über das Bundes
verfassungsgericht) und der Verkündung der Entscheidung 

- (§ 46 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht) .ange
hört haben. Soweit Abgeordnete, die nach Satz 1 ihre Mit
gliedschaft verloren haben, in Wahlkreisen gewählt waren, 
wird die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten in diesen Wahl
kreisen bei entsprechender Anwendung des § 44 Abs. 2 bis 4 
wiederholt; hierbei dürfen die Abgeordneten, die nach Satz 1 
ihre Mitgliedschaft verloren haben, nicht als Bewerber auf- 
treten. Soweit Abgeordnete, die nach Satz 1 ihre Mitglied
schaft verloren haben, nach einer Landesliste der für verfas
sungswidrig erklärten Partei oder Teilorganisation der Partei 
gewählt waren, bleiben die Sitze unbesetzt. Im übrigen gilt 
§ 48 Abs. 1.

.§47
Entscheidung über den Verlust 

der Mitgliedschaft
(1) Über den Verlust der Mitgliedschaft) nach § 46 Abs. 1 

wird entschieden
1. im Falle der Nummer 1 im Wahlprüfungsverfahren,
2. im Falle der Nummern 2 und 5 durch Beschluß des Älte

stenrates des Deutschen Bundestages,
3. im Falle der Nummer 3, wenn der Verlust der Wählbar

keit durch rechtskräftigen Richterspruch eingetreten ist, 
durch Beschluß des Ältestenrates des Deutschen Bundes
tages, im übrigen im Wahlprüfungsverfahren,

4. im Falle der Nummer 4 durch den Präsidenten des Deut
schen Bundestages in der Form der Erteilung einer Be
stätigung der Verzichtserklärung.

(2) Wird über den Verlust der Mitgliedschaft im Wahlprü
fungsverfahren entschieden, so scheidet der Abgeordnete mit 
der Rechtskfaft der Entscheidung aus dem Deutschen Bun
destag aus.

(3) Entscheidet der Ältestenrat oder der Präsident des Deut
schen Bundestages über den Verlust der Mitgliedschaft, so 
scheidet der Abgeordnete mit der Entscheidung aus dem 
Deutschen Bundestag aus. Die Entscheidung ist unverzüglich 
von Amts wegen zu treffen. Innerhalb von zwei Wochen nach 
Zustellung der Entscheidung kann der Betroffene die Ent
scheidung des Deutschen Bundestages über den Verlust der 
Mitgliedschaft im Wahlprüfungsverfahren beantragen. Die 
Zustellung erfolgt nach den Vorschriften des Verwaltungs
zustellungsgesetzes.

§48
Berufung von Listennachfolgern 

1 und Ersatzwahlen,
(1) Wenn ein gewählter Bewerber stirbt oder die Annahme 

der Wahl ablehnt oder wenn ein Abgeordneter stirbt oder 
sonst nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet, 
so wird der Sitz aus der Landesliste derjenigen Partei be
setzt, für die der Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten 
ist. Bei der Nachfolge bleiben diejenigen Listenbewerber un
berücksichtigt, die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung der 
Landesliste aus dieser Partei ausgeschieden sind. Ist die Liste 
erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt. Die Feststellung, wer 
als Listennachfolger eintritt, trifft der Landeswahlleiter. § 42 
Abs. 3 und § 45 gelten entsprechend.

(2) Ist der Ausgeschiedene als Wahlkreisabgeordneter einer 
Wählergruppe oder einer Partei gewählt, für die im Land 
keine Landesliste zugelassen worden war, so findet Ersatz
wahl im Wahlkreis statt. Die Ersatzwahl muß spätestens 
sechzig Tage nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens stattfin
den. Sie unterbleibt, wenn feststeht, daß innerhalb von sechs 
Monaten ein neuer Deutscher Bundestag gewählt wird. Die

Ersatzwahl wird nach den allgemeinen Vorschriften durch
geführt. Den Wahltag bestimmt der Landeswahlleiter. § 41 
Abs. 2 und § 45 gelten entsprechend.

N e u n t e r  A b s c h n i t t  
Schlußbestimmung ..a

§49
Anfechtung

Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf 
das Wahlverfahren beziehen, können nur mit den in diesem 
Gesetz und in der Bundeswahlordnung vorgesehenen Rechts
behelfen sowie im Wahlprüfungsverfahren angefochten wer
den.

§ 49 a
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. entgegen § 1 ohne wichtigen Grund ein Ehrenamt ablehnt 

oder sich ohne genügende Entschuldigung den Pflichten 
eines solchen entzieht oder

2. entgegen § 32 Abs. 2 Ergebnisse von Wählerbefragungen 
nach der Stimmabgabe über den Inhalt der; Wahlent
scheidung vor Ablauf der Wahlzeit, veröffentlicht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit 
einer Geldbuße bis zu tausend Deutsche Mark, die Ordnungs
widrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 
hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist
1. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1

a) der Kreiswahlleiter, wenn ein Wahlberechtigter das 
Amt eines Wahlvorstehers, stellvertretenden Wahlvor
stehers oder eines Beisitzers im Wahlvorstand oder im 
Kreiswahlausschuß,

b) der Landeswahlleiter, wenn ein Wahlberechtigter das 
Amt eines Beisitzers im Landeswahlausschuß,

c) der B.undeswahlleiter, wenn ein Wahlberechtigter das 
Amt eines Beisitzers im Bundeswahlausschuß

unberechtigt ablehnt oder sich ohne genügende Entschul
digung den Pflichten eines solchen Amtes entzieht,

2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 der Bun
deswahlleiter.

§50 
Wall Htos ten

(1) Der Bund erstattet den Ländern zugleich für ihre Ge
meinden (Gemeindeverbände) die durch die Wahl veranlaß- 
ten notwendigen Ausgaben durch einen festen, nach Gemein
degrößen abgestuften Betrag je Wahlberechtigten.

(2) Der feste Betrag wird vom Bundesminister des Innern 
mit Zustimmung des Bundesrates festgesetzt. Bei der Fest
setzung werden laufende persönliche und sachliche Kosten 
und Kosten für Benutzung von Räumen und Einrichtungen 
der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) nicht be
rücksichtigt.

§51
Wahlstatistik

(1) Das Ergebnis der Wahlen zum Deutschen Bundestag ist
statistisch zu bearbeiten. f

(2) In den vom Bundeswahlleiter im Einvernehmen mit den 
Landeswahlleitern und den Statistischen Landesämtern zu be
stimmenden Wahlbezirken sind auch Statistiken über Ge
schlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten und 
Wähler unter Berücksichtigung der Stimmabgabe für die


